










Anhang zu Art.12 - Vorstand

In Ausnahmefällen kann der Vorstand beschliessen, dass die Führung der
Kasse von einer Person ausgeführt wird, die nicht dem Vorstand und/oder der
Partei angehört.

Genehmigt an der Generalversammlung vom 27.3.2024.

Co-Präsidium

Die vertiefte Überarbeitung der Statuten ist für den Herbst 2024 geplant. In
diesem Zusammenhang wird der Passus dann offiziell eingetragen.


